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Einleitung

Archive:

• Zentrale Gedächtnis-

institution

• Transparenz  des 

Verwaltungshandelns

• „Bollwerk gegen 

Geschichtsfälschung“

Ausgangspunkt:

gemeinsame Stellungnahme 

von BA und BfDI

Quelle: Imagebroschüre des 

Bundesarchivs, 2022, Titelblatt

Magazinraum in Freiburg

Foto: BArch, B 198 Bild-2017-

0216-013 / Hacke, Mila



1. Die Anbietungspflicht

2. Der Unterlagenbegriff

3. Die datenschutzrechtliche Konformität der Anbietung 

nach der DSGVO

a. Der Anwendungsbereich der DSGVO

b. Das generelle „Archivprivileg“ der DSGVO: 

Rechtsfolge und Rechtsfolgevoraussetzungen

4. Bereichsspezifische Löschungsgebote des 

Bundesrechts und Folgen des aktuelle Fehlens eines 

einheitlichen Löschungssurrogats auf Bundesebene

Gliederung



§ 5 I 1 BArchG: „Die öffentlichen Stellen des Bundes … alle

Unterlagen …“

• Allumfassende Anbietungspflicht

• Bewertungshoheit des Bundesarchivs

seit vielen Jahren bewährt

• Kassationen durch Registraturbildner nur nach vorheriger 

Einwilligung durch das Bundesarchiv

Anbietungs „pflicht“ ist juristisch eine Obliegenheit

Bedeutung von § 11 IV BArchG

1. Die Anbietungspflicht (1/2)



Bedeutung von § 11 IV BArchG

Archivrecht = bereichsspezifisches Datenschutzrecht

Tatsächliche Übernahmequote: 

niedriger einstelliger Prozentbereich

1. Die Anbietungspflicht (2/2)

Magazinraum in Koblenz / Foto: BArch, B 198 Bild-2017-0202-006/ Nobel, Jürgen 



§ 1 Nr. 10 BArchG: „Unterlagen sind 

Aufzeichnungen jeder Art, …“

Beginn der Anbietungspflicht erst ab der Veraktung?

• BArchG ist Parlamentsgesetz

• BVerwG: Twitter-Nachricht kann amtliche Information sein

• Bedeutung von SMS

• Fragmentierung der Aktenvollständigkeit durch digitale 

Kommunikationsmittel

• Kernbereich exekutiver Eigenverantwortlichkeit ist nicht 

betroffen

2. Der Unterlagenbegriff (1/1)



Ausgangspunkt: Vermutung der abstrakten Gefährlichkeit

von Datenverarbeitung

Archivische Fachaufgaben: Erlaubnis nach DSGVO?

a. Anwendungsbereich der DSGVO

• nur lebende, natürliche Personen

• Personenbezogene Daten: (+) bei Identifizierbarkeit

• Speicherung in einem Dateisystem: (+) auch bei Akten

3. Anbietung und DSGVO (1/3)



b. Generelles „Archivprivileg“: Art. 89 DSGVO

aa. Rechtsfolge:

• privilegierende Bereichsausnahme

• gesetzliche Fiktion = Vereinbarkeit mit ursprünglichen 

Zwecken

3. Anbietung und DSGVO (2/3)

Unterlagen im Magazin in Berlin-Lichterfelde; Foto: BArch/Stange / Quelle: Informationsbroschüre „Das Bundesarchiv auf einen Blick“



b. Generelles „Archivprivileg“: Art. 89 DSGVO

bb. Rechtsfolgevoraussetzungen

• Weiterverarbeitung im öffentlichen Interesse? (+) beim BA

• Datenminimierung?

• (+) bei der Nutzung: Schutzfristen etc.

• (+) bei der Übernahme: sehr geringe Übernahmequote / 

Bewertungsmodelle

Ergebnis: generelle Rechtmäßigkeit der Archivierung im 

Bundesarchiv gemäß der DSGVO; keine Einzelfallprüfung 

notwendig

Vier weitere Archivprivilegierungen in der DSGVO

3. Anbietung und DSGVO (3/3)



Löschungssurrogat – Beispiel in NRW

„Anzubieten sind auch personenbezogene Daten, die 

gelöscht werden müssten“

Anwendungspraxis durchgängig unproblematisch

Zweck des Löschungssurorgats: auch für diese Daten

• Transparenz des Verwaltungshandelns

• Archive erfüllen Aufgabe als Gedächtnisinstitution 

4. Löschungsgebote / -surrogat

(1/2)



Im Bundesarchivgesetz: 

• aktuell kein Löschungssurrogat

• aber: Keine generelle Abschaffung intendiert, sondern:

• geplante Regelungstechnik: in Einzelgesetzen

• aber: kaum Umsetzung in Einzelgesetzen

• daher: jetzt verstärkte Bemühungen zur Rückkehr zum 

früheren Recht

➔ aktuell: Löschungsmoratorien vorzugswürdig

4. Löschungsgebote / -surrogat
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